
Referendariat + Schöffentätigkeit (NRW)
Beitrag von „SwinginPhone“ vom 28. Juni 2021 16:45

Aber es kann doch nicht sein, dass man für diese Tätigkeit seine Ausbildung nicht fortsetzen
darf.

Auf der justiz.nrw-Seite findet sich der Passus

Zitat

Da das Schöffenamt ein Ehrenamt ist, das man
grundsätzlich nicht ablehnen darf, muss der Arbeitgeber
den Arbeitnehmer für dessen Schöffentätigkeit freistellen.
Daraus dürfen sich für den Arbeitnehmer keine Nachteile
ergeben.

Damit müsste sich das Seminar doch eigentlich zufriedengeben.
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https://www.lehrerforen.de/thread/56684-referendariat-sch%C3%B6ffent%C3%A4tigkeit-
nrw/?postID=640902#post640902
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